
Anfrage
der Abgeordneten Mag. Martin Fasan an
Herrn Landesrat Ernest WINDHOLZ
betreffend  ehemalige Straßenmeisterei Hochstraß

Begründung:
In Klausen-Leopoldsdorf  wurde 1999 die ehemalige Straßenmeist
GmbH. verkauft, die dort einen Kanalservice – Betrieb mit Mülltren
Im Zuge des wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens traten e
Umstände auf. Einer wasserfachlichen Stellungnahme des Gebiets
vom 22. 2. 1999 ist zu entnehmen, dass davon ausgegangen werd
Manipulationsfläche auch verunreinigt werde, weil es sich um eine
für Abfälle handle. Wörtlich heißt es in dieser Stellungnahme dann
Grunde entspricht die gewählte Entsorgung der Oberflächenwässe
Technik. Eine positive Beurteilung ist daher aus wasserfachlicher S
möglich.“  Einer weiteren Stellungnahme des selben wasserbautec
1999 ist zu entnehmen, dass die Beseitigung der Oberflächenwäss
Stand der Technik“ entspreche.

Die Unterfertigten stellen daher an den obengenannten Herrn Land

Anfrage

1. Welche Veränderungen des Projektes wurden zwischen de
vorgenommen,  sodass der selbe ASV zu derart unterschie
kommt?

2. Im Gutachten  vom 16. 8. 1999 ist  folgendes Zitat entnomm
im Projekt angeführten Betriebsweise kann davon ausgega
unzulässige Beeinträchtigungen der Grundwasserverhältnis
ebenso sind Beeinträchtigungen des öffentlichen Wasserle
Betrieb des Waschplatzes für die Reinigung der LKW – Fah
den AnrainerInnen befürchtet wird – aus fachlicher Sicht au
insbesondere deshalb, da die Lagerung von losen und gefä
im Freien noch in den Hallen vorgesehen ist.“   Wie hat die
hinsichtlich des Waschplatzes) reagiert, als bekannt wurde
gefährliche Abfälle gelagert wurden und dass nunmehr die 
AnrainerInnen betreffend den Waschplatz doch richtig sein

3. Wurde von der Lagerung der Abfälle abgesehen die im Pro
Betriebsweise genau eingehalten?

4. Wenn nein, wie hat die Behörde reagiert?
5. Wurden alle 5 in der genannten Stellungnahme vom 16. 8. 

Auflagen in den Genehmigungsbescheid an die Fa. Wallne
6. Wenn ja, wurden sie kontrolliert und was wurde bei der Kon
7. Wenn nein, warum nicht und auf wessen Anweisung?

LAbg. Mag. Martin Fasan
Landtag von Niederösterreich
Landtagsdirektion

Eing.: 13.12.2001

Ltg.-895/A-5/158-2001
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